
  

 
 

 

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 
an den Grossen Rat 

 

Frauenfeld, 19. August 2014 

588 

Motion von Ruedi Zbinden, Brigitte Schönholzer und Marcel Schenker vom  
11. September 2013 
"Volksschule ohne Parallelgesellschaft" 

Beantwortung 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Motion verlangt die Ergänzung des Gesetzes über die Volksschule (VG; RB 411.11) 
mit einer Bestimmung, wonach die Schulgemeinden im Rahmen einer Kleiderordnung 
Vorschriften erlassen können, um bestimmte Bekleidungen und das Tragen von Sym-
bolen zu verbieten. Dazu gehören gemäss Motionsbegründung namentlich religiös be-
gründete Kleidungsstücke, die den Kopf ganz oder teilweise bedecken, und Kleidungs-
stücke, die provozieren und den Schulalltag stören. Die Motion ist eine Reaktion auf das 
Urteil des Bundesgerichts im Fall Bürglen1 und bezweckt insbesondere auch die Schaf-
fung einer gesetzlichen Grundlage für die Einführung eines Kopftuchverbots an den öf-
fentlichen Schulen.  

I. Rechtslage 

Das Tragen des Kopftuches durch Schülerinnen, die sich zum Islam bekennen, steht 
als Ausdruck eines religiösen Bekenntnisses unter dem Schutz der Religionsfreiheit 
gemäss Art. 15 BV (SR 101). Mit einem Verbot wird somit in den Schutzbereich der 
Glaubens- und Gewissensfreiheit solcher Schülerinnen  bzw. ihrer Eltern als Erzie-
hungsberechtigte eingegriffen. Gemäss dem erwähnten Bundesgerichtsurteil stellt ein 
generelles Verbot für Schülerinnen, das Kopftuch während des Unterrichts zu tragen, 
einen schweren Eingriff in das Grundrecht der Glaubens- und Gewissensfreiheit dar. Es  
wirkt sich zudem - entsprechend der täglichen Präsenz in der Schule - massgeblich auf 
den Lebensalltag der betroffenen Schülerinnen aus. Solche Eingriffe sind nur zulässig, 
wenn sie die Voraussetzungen zur Einschränkung von Grundrechten (Art. 36 BV) erfül-
len. Sie müssen auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen, durch ein öffentliches Inte-
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resse oder den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt und verhältnismässig 
sein.  

II. Zur Kopftuchfrage 

Das islamische Kopftuch polarisiert, und zwar nicht nur in der Schweiz. Es kann ein 
Zeichen der Frömmigkeit seiner Trägerin sein, auf ein stark ausgeprägtes Schamgefühl 
hindeuten, ein Mittel sein, in der Fremde die Verbindung mit der Herkunftskultur und 
damit die eigene kulturelle Identität aufrecht zu erhalten, oder auch eine politische Be-
deutung haben. Die Meinungen zum Kopftuch variieren zwischen strenggläubigen 
Frauen ebenso wie unter nicht praktizierenden Muslimas. Die Unterschiede ziehen sich 
quer durch die Familien. Während manche Frauen, darunter auch muslimische, beim 
Anblick eines Kopftuchs ihre eigene Gleichstellung bedroht sehen, fühlen sich andere 
nur mit dem Kopftuch frei und ohne Kopfbedeckung nackt und schutzlos.2 Das Kopftuch 
ist aber unbestrittenermassen geeignet, religiöse Auseinandersetzungen zu provozie-
ren. Diese können auch in die Schule getragen werden. Dadurch kann der Bildungs- 
und Erziehungsauftrag der Schule gefährdet, zumindest aber erschwert werden. Eine 
ähnliche Feststellung lässt sich auch bezüglich des Tragens von provozierenden Klei-
dern und Symbolen durch Schüler und Schülerinnen machen. Dagegen ist der Erlass 
eines Kopftuchverbots kaum ein geeignetes Instrument, um die von den Motionären ge-
fürchtete Bildung von Parallelgesellschaften zu verhindern. Es zeigt sich, dass vermehr-
ter Druck auf Minderheitengruppen deren Abschottung von der Mehrheitsgesellschaft 
eher verstärkt. Ein Verbot des Kopftuchs könnte insbesondere zu einem vermehrten 
Rückzug aus den öffentlichen Schulen führen, was das Ziel einer verbesserten Integra-
tion der betroffenen Mädchen verhindern würde. Ein Kopftuchverbot dürfte zudem kaum 
zu verankern sein, ohne dass sich damit auch Fragen der Gleichbehandlung aller Reli-
gionen stellen. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass die Durchsetzung eines Kopf-
tuchverbots mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein wird.  

III. Schaffung einer gesetzlichen Grundlage  

In Schulen, in denen das Tragen von Kopftüchern oder provozierenden Kleidern und 
Symbolen für Unruhe sorgt, muss die Schulbehörde ein Instrumentarium in der Hand 
haben, um dies verbieten zu können. Dies ist jedoch nur möglich mit Schaffung einer 
gesetzlichen Grundlage, um so die Glaubens- und Gewissensfreiheit einzuschränken. 
Mit einer Änderung des Gesetzes über die Volksschule kann eine gesetzliche Grundla-
ge geschaffen werden, welche den Schulgemeinden den Erlass von Kleidervorschriften 
für ihre Schule ermöglicht. Auf dieser Grundlage sollen sie klare und umsetzbare Be-
stimmungen formulieren können. Es liegt dann in ihrem Ermessen, situationsgerechte 
Regelungen zu erlassen, die auf ihre Bedürfnisse Bezug nehmen. Solche Bestimmun-
gen können den Jugendlichen und deren Eltern sowie den Schulbehörden und Lehrper-
sonen die Orientierung erleichtern. Wie bei allen Grundrechtseinschränkungen muss 
die Schulgemeinde, so sie ein Verbot auf ihrer Stufe verankern will, das Verhältnismäs-
sigkeitsprinzip beachten. Es müssen insbesondere Umstände vorliegen, die das Verbot 
als notwendige Massnahme zur Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs recht-
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fertigen. Anzumerken bleibt ausserdem, dass mangels eines entsprechenden Ent-
scheids unklar ist, ob das Bundesgericht ein entsprechendes Verbot im Falle einer An-
fechtung auf dem Beschwerdeweg schützen würde. Der Regierungsrat ist jedoch in 
dem Sinne bereit, die Motion entgegenzunehmen, als die gesetzliche Grundlage zur 
Einschränkung der Glaubens- und Gewissensfreiheit geschaffen werden soll - unter 
Wahrung des öffentlichen Interesses und der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2 BV) in 
der konkreten Anwendungssituation einer Schulgemeinde.  

IV. Antrag 

Aus den dargelegten Gründen beantragen wird Ihnen, sehr geehrte Frau Präsidentin, 
sehr geehrte Damen und Herren, die Motion erheblich zu erklären. 
 
 
 
Der Präsident des Regierungsrates  
 
Dr. Claudius Graf-Schelling 

 
 
Der Staatsschreiber 
 
Dr. Rainer Gonzenbach 


